
 

 

G e s e t z l i c h e  B l e i b e r e c h t s r e g e l u n g  

A l l g e m e i n e  B e g r ü n d u n g :  

Die Frage einer Altfall- oder Bleiberechtsregelung für ausreisepflichtige 

Ausländer, die seit Jahren im Bundesgebiet geduldet und hier 

wirtschaftlich und sozial integriert sind, deren Abschiebung nach aller 

Voraussicht auch in nächster Zeit nicht möglich sein wird, stand seit 

längerer Zeit zur Diskussion. Auch im Rahmen der Evaluation des 

Zuwanderungsgesetzes, die im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU 

und SPD vom 11. November 2005 vereinbart worden war, wurde 

diese Frage umfassend geprüft. 

Mit der gesetzlichen Altfallregelung des §104a wird dem Bedürfnis der 

seit Jahren im Bundesgebiet geduldeten und hier integrierten Ausländer 

nach einer dauerhaften Perspektive in Deutschland Rechnung 

getragen. Die Regelung führt dazu, dass im selben Zuge auch die 

Vorschrift des § 61 AufenthG (vgl. im Einzelnen die Begründung zu 

Nummer 50 Buchstabe a), die Beschäftigungsverfahrensverordnung 

(vgl. die Begründung zu Artikel 7 Abs. 5 Nummer 4) und das 

Asylbewerberleisttangsgesetz (s. Artikel 6 Abs. 2 Nummer 2) geändert 

werden. 

 

Am 31. Dezember 2006 hielten sich 174.980 geduldete 

ausreisepflichtige Ausländer im Bundesgebiet auf, wobei es sich zum 

großen Teil um abgelehnte Asylbewerber handelt, die nicht 

abgeschoben werden konnten. Davon hielten sich laut 

Ausländerzentralregister 99.087 Personen seit mindestens 6 Jahren 

in Deutschland auf (Einreise vor dem 1. Januar 2001), 67.947 

Personen seit mindestens 8 Jahren (Einreise vor dem 1. Januar 

1999). Wie viele Personen die notwendigen Voraussetzungen er-

füllen und somit von der Altfallregelung begünstigt sein werden, kann 

aufgrund der vorhandenen Datenlage nicht vorhergesagt werden. So 

wird im Ausländerzentralregister zwar nach dem Familienstand 

differenziert, nicht aber danach, ob ein Ausländer Kinder hat und ob er 

mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt. Letzteres ist ausschlaggebend 

dafür, ob ein Ausländer nach sechs oder erst nach acht Jahren unter die 

Altfallregelung des § 104a Abs, 1 fällt. 

 



 

 

Die Voraussetzungen und Ausschlussgründe für die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nach § 104a AufenthG sind zum großen Teil  

eng an die des Bleiberechtsbeschlusses der IMK vom 17. November 

2006 angelehnt. 

 

  §  1 0 4 a  

Altfallregelung 

(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 

1 und Abs. 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich 

am 1. Juli 2007 seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit 

einem oder mehreren minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher 

Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen 

geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 

Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat und er 

1. über ausreichenden Wohnraum verfügt, 

2. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne 

der Stufe A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmens für Sprachen verfügt, 

3. bei Kindern im schulpflichtigen Alter den tatsächlichen 

Schulbesuch nachweist, 

4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthalts-

rechtlich relevante Umstände getäuscht oder behördliche 

Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich 

hinausgezögert oder behindert hat, 

5. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Orga-

nisationen hat und diese auch nicht unterstützt und 

6. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen 

vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen 

von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 

Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem 

Aufenthaltsgesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur von 

Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer 

Betracht bleiben.  

Wenn der Ausländer seinen Lebensunterhalt eigenständig durch 

Erwerbstätigkeit sichert, wird die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 

Satz 1 erteilt.  



 

 

 

Im Übrigen wird sie nach Absatz 1 Satz 1 erteilt; sie gilt als 

Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5; § 9 und § 26 Abs. 4 finden 

keine Anwendung.  

Von der Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 2 kann bis zum 1. Juli 2008 

abgesehen werden.  

Von der Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 2 wird abgesehen, wenn 

der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder 

seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen nicht 

erfüllen kann. 

 

Begründung: 

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

ergeben sich aus Absatz 1. Die Kriterien sollen diejenigen 

begünstigen, die faktisch und wirtschaftlich im Bundesgebiet integriert 

sind und sich rechtstreu verhalten haben. 

Erteilt wird die Aufenthaltserlaubnis nach §23 Abs. 1 Satz 1, wenn die 

Betroffenen ihren Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit 

sichern. Es handelt sich hierbei um eine Rechtsfolgenverweisung. 

Durch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 

wird die Anwendbarkeit von Vorschriften, die auf die Regelung bzw. 

Kapitel 2 Abschnitt 5 (Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären 

oder politischen Gründen) Bezug nehmen, gewährleistet, ohne dass 

Folgeänderungen in anderen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes 

und anderer Gesetze, die an die Vorschrift anknüpfen, erforderlich 

sind. Geduldete, die ihren Lebensunterhalt noch nicht eigenständig 

durch Erwerbstätigkeit sichern, jedoch die übrigen Voraussetzungen des 

§ 104a erfüllen, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Sie 

wird nach § 104a Abs. 1 Satz 1 erteilt, gilt jedoch als Aufenthaltstitel nach 

Kapitel 2 Abschnitt 5, um auch hier die Anwendbarkeit der Vorschriften 

dieses Abschnitts und der Normen, die hierauf Bezug nehmen 

(insbesondere § 10 Abs. 3 Satz 1), sicherzustellen. Eine 

Aufenthaltsverfestigung ist im Falle der Aufenthaltserlaubnis nach § 

104a Abs. 1 Satz 1 ausgeschlossen, um den Anreiz zur Arbeitsplatzsuche 

aufrechtzuerhalten und eine Zuwanderung in die Sozialsysteme zu 

vermeiden. Sobald der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104a  



 

 

 

Abs. 1 Satz 1 nachweist, dass er seinen Lebensunterhalt eigenständig 

durch Erwerbstätigkeit sichern kann, wird ihm bei Vorliegen der 

weiteren Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 

1 Satz 1 erteilt. 

 

Einbezogen sind entsprechend dem IMK-Beschluss vom 17. November 

2006 die minderjährigen ledigen Kinder von Ausländern, die eine 

Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Absatz 1 besitzen. Sie erhalten ein 

von der Aufenthaltserlaubnis der Eltern bzw. eines Elternteiles 

abhängiges Aufenthaltsrecht. Mit Eintritt der Volljährigkeit kann ihnen 

eine Aufenthaltserlaubnis unter den erleichterten Voraussetzungen des 

Absatz 2 Satz 1 erteilt werden. Ehegatten müssen die 

Voraussetzungen des Absatzes 1 in eigener Person erfüllen. 

 

(2, Satz1) Dem geduldeten volljährigen ledigen Kind eines geduldeten 

Ausländers, 

der sich am 1. Juli 2007 seit mindestens acht Jahren oder, falls 

er zusammen mit einem oder mehreren minderjährigen ledigen 

Kindern in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs 

Jahren, ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer 

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet 

aufgehalten hat, 

kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt 

werden, wenn es bei der Einreise minderjährig war und gewährleistet 

erscheint, dass es sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und 

Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 

Deutschland einfügen kann.  

 

Begründung: 

Absatz 2 Satz 1 sieht ein Aufenthaltsrecht im Falle einer positiven 

Integrationsprognose für geduldete erwachsene Kinder von geduldeten 

Ausländern vor, die die Voraufenthaltszeiten nach Absatz 1 erfüllen. 

Mangels ausdrücklichen Ausschlusses gelten die allgemeinen 

Erteilungsvoraussetzungen des § 5, es muss also insbesondere die 

Sicherung des Lebensunterhalts nachgewiesen sein. Nach § 5 Abs. 3  



 

 

kann hiervon abgesehen werden, wobei § 104a Abs. 6 Nr. 1 bis 3 in 

diesem Zusammenhang Anhaltspunkte für die Ermessensausübung 

bietet. 

 

(2, Satz 2) Das gleiche gilt für einen Ausländer, der sich als 

unbegleiteter Minderjähriger seit mindestens sechs Jahren 

ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis 

aus humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat und bei dem 

gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen 

Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der 

Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. 

 

Begründung: 

Absatz 2 Satz 2 gewährt minderjährigen oder erwachsenen Ausländern 

ein Aufenthaltsrecht, die als unbegleitete Minderjährige ins Bundesgebiet 

eingereist sind, wenn sie sich am Stichtag seit mindestens sechs 

Jahren als unbegleitete Minderjährige dort aufgehalten haben und eine 

positive Integrationsprognose vorliegt. Auch hier ist § 5 mangels 

ausdrücklichen Ausschlusses anwendbar. 

 

(3) Hat ein in häuslicher Gemeinschaft lebendes Familienmitglied Straftaten 

im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen, führt dies zur Versagung 

der Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vorschrift für andere 

Familienmitglieder.  

 

Satz 1 gilt nicht für den Ehegatten eines Ausländers, der Straftaten im 

Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen hat, wenn der Ehegatte 

 

- die Voraussetzungen des Absatzes 1 im Übrigen erfüllt und  

- es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, ihm den 

weiteren Aufenthalt zu ermöglichen.  

 

Sofern im Ausnahmefall Kinder von ihren Eltern getrennt werden, muss ihre 

Betreuung in Deutschland sichergestellt sein. 

 



 

 

 

Begründung: 

Absatz 3 Satz 1 sieht in Anlehnung an den IMK-Beschluss vom 17. 

November 2006 vor, dass die Begehung von Straftaten nach Absatz 1 

Nr. 6 durch einen Ausländer die Versagung der Aufenthaltserlaubnis 

auch für die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

Familienmitglieder zur Folge hat.  

Für minderjährige Kinder, deren Eltern straffällig geworden sind, 

entspricht dies dem Grundsatz, dass das minderjährige Kind das 

aufenthaltsrechtliche Schicksal der Eltern teilt. Hinzu kommt, dass 

aufgrund der häuslichen Gemeinschaft ein negativer Einfluss auf 

die übrigen Familienmitglieder nicht auszuschließen ist. Dies gilt auch 

für das Verhältnis von Geschwistern untereinander. 

Für die Fälle, in denen Kinder eine Straftat begangen haben, ist der 

Ausschluss der Eltern im Hinblick auf ihre Aufsicht- und Erziehungspflicht 

gerechtfertigt.  

Bei lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaften und eheähnliche Lebens-

gemeinschaften sind die in Absatz 1 Nr. 6 genannten Straftaten des 

Partners im Rahmen der Soll-Regelung des Absatzes 1 Satz 1 

regelmäßig zu berücksichtigen.  

 

Absatz 3 Satz 2 enthält eine Ausnahmeregelung für den Ehegatten 

des Ausländers, für seine Kinder kommt eine Aufenthaltserlaubnis nach § 

104b in Betracht. 

 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann unter der Bedingung erteilt werden, dass 

der Ausländer an einem Integrationsgespräch teilnimmt oder eine 

Integrationsvereinbarung abgeschlossen wird.  

Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

 Begründung: 

Nach Absatz 4 Satz 1 kann die Aufenthaltserlaubnis entspre-

chend dem IMK-Beschluss unter der Bedingung erteilt werden, dass der 

Ausländer an einem Integrationsgespräch teilnimmt oder eine 

Integrationsvereinbarung abgeschlossen wird. Den Ausländerbehörden 

wird mit dieser Bestimmung die Möglichkeit der individuellen Beratung 

sowie der Kontrolle der Integrationsfortschritte gegeben. Wurde eine Inte- 



 

 

grationsvereinbarung abgeschlossen, ist eine Verlängerung der Auf-

fenthaltserlaubnis von der Erfüllung der eingegangenen Integrations-

verpflichtung abhängig. 

 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird mit einer Gültigkeit bis zum 31. 

Dezember 2009 erteilt.  

 

Sie soll um weitere zwei Jahre als Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 

Satz 1 verlängert werden, wenn der Lebensunterhalt des Ausländers bis 

zum 31. Dezember 2009 überwiegend eigenständig durch Erwerbstätigkeit 

gesichert war oder wenn der Ausländer mindestens seit dem 1. April 2009 

seinen Lebensunterhalt nicht nur vorübergehend eigenständig sichert. 

 

Für die Zukunft müssen in beiden Fällen Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass der Lebensunterhalt überwiegend gesichert sein wird.  

 

Im Falle des Absatzes 1 Satz 4 wird die Aufenthaltserlaubnis zunächst mit 

einer Gültigkeit bis zum 1. Juli 2008 erteilt und nur verlängert, wenn der 

Ausländer spätestens bis dahin nachweist, dass er die Voraussetzung des 

Satzes 1 Nr. 2 erfüllt.  

 

§ 81 Abs. 4 findet keine Anwendung. 

Begründung: 

Absatz 5 enthält zunächst die Festlegung, dass die Aufenthaltstitel 

nach den Absätzen 1 und 2 mit einer Gültigkeit bis zum 31. Dezember 

2009 erteilt werden. 

In Fällen, in denen der Ausländer bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

nach Maßgabe des Absatzes 1 nicht über hinreichende mündliche 

deutsche Sprachkenntnisse im Sinne der Stufe A 2 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt, wird die 

Aufenthaltserlaubnis lediglich bis zum 1. Juli 2008 erteilt. Weist der 

Ausländer zum Zeitpunkt der erforderlichen Verlängerung dieser so 

befristeten Aufenthaltserlaubnis die erforderlichen Sprachkenntnisse 

nach, wird die Aufenthaltserlaubnis unter den Voraussetzungen des 

Absatzes 1 mit einer Befristung bis zum 31. Dezember 2009 

verlängert. 



 

 

 

Da eines der Ziele dieser Altfallregelung darin besteht, eine dauerhafte  

Zuwanderung in die Sozialsysteme zu vermeiden, wird im Gegensatz 

zu Absatz 1, wonach bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 104a 

Abs. 1 Satz 1 auf die Erfüllung der Voraussetzung nach § 5 Abs. 1 

Nr. 1 verzichtet wird, für die Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis bzw. Erteilung über den 31. Dezember 2009 

hinaus vorausgesetzt, dass im zurückliegenden Zeitraum des Besitzes 

der Aufenthaltserlaubnis der Lebensunterhalt überwiegend 

eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert war.  

Dabei werden öffentliche Leistungen nicht angerechnet, die auf Beitrags-

leistungen beruhen wie z. B. Leistungen aus der Kranken- oder 

Rentenversicherung und das Arbeitslosengeld I. 

Hingegen sind Leistungen nach dem Zweiten und Zwölften Buch 

Sozialgesetzbuch sowie das Wohngeld keine auf einer Beitragsleistung 

beruhende öffentliche Mittel und werden als öffentliche Leistungen 

angerechnet.  

Das gleiche gilt, wenn der Ausländer im Zeitraum vom 1. April 2009 bis 

zum 31. Dezember 2009 aus eigener Erwerbstätigkeit den 

Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen 

bestreiten konnte und es. sich nicht nur um eine vorübergehende 

Beschäftigung handelt. 

Die Annahme, dass in diesen Fällen für die Zukunft der Lebensunterhalt 

überwiegend gesichert sein wird, kann auch dann gerechtfertigt sein, 

wenn der der Erwerbstätigkeit zugrunde liegende Arbeitsvertrag lediglich 

eine für den Abschluss vergleichbarer Arbeitsverträge übliche Befristung 

des Arbeitsverhältnisses beinhaltet.  

Liegen die Voraussetzungen für die Verlängerung nach Absatz 5 - 

ggf. i. V. m. Absatz 6 - vor, wird die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 

Abs. 1 Satz 1 erteilt bzw. verlängert; eine Verlängerung der nach § 104a 

Abs. 1 Satz 1 erteilten Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Abs. 1 i. V. m. 

§ 8 Abs. 1 oder § 26 Abs. 1 ist nicht möglich. 

 

Nach Absatz 5 Satz 5 ist die Fiktionswirkung des § 81 Abs. 4 AufenthG 

ausgeschlossen. Die Regelung gilt für alle aufgrund §104a erteilten 

und verlängerten Aufenthaltstitel. 



 

 

 

(6) Bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung 

von Härtefällen von Absatz 5 abgewichen werden. Dies gilt bei: 

1. Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich 

geförderten Berufsvorbereitungsmaßnahmen, 

2. Familien mit Kindern, die nur vorübergehend auf ergänzende 

Sozialleistungen angewiesen sind, 

3. Alleinerziehenden mit Kindern, die vorübergehend auf 

Sozialleistungen angewiesen sind, und denen eine Arbeitsaufnahme 

nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II nicht zumutbar ist, 

4. erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich 

einer erforderlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne 

Leistungen der öffentlichen Hand dauerhaft gesichert ist, es sei 

denn, die Leistungen beruhen auf Beitragszahlungen, 

5. Personen, die am 31. Dezember 2009 das 65. Lebensjahr 

vollendet haben, wenn sie in ihrem Herkunftsland keine Familie, 

dafür aber im Bundesgebiet Angehörige (Kinder oder Enkel) mit 

dauerhaftem Aufenthalt bzw. deutscher Staatsangehörigkeit haben 

und soweit sichergestellt ist, dass für diesen Personenkreis keine 

Sozialleistungen in Anspruch genommen werden. 

 

Begründung: 

Mit Absatz 6 werden Ausnahmen festgelegt, in denen die 

Aufenthaltserlaubnis zur Vermeidung von Härtefällen auch dann 

verlängert werden kann, wenn der Lebensunterhalt nicht, wie in Absatz 5 

gefordert, eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert wird. 

 

In Nummer 1 werden Ausnahmen für Jugendliche oder junge 

Erwachsene geschaffen, die sich in Ausbildung oder 

Berufsvorbereitung befinden. Sie sollen ihre individuellen 

Bildungschancen nutzen können, um ihre weitere Integration in 

Deutschland zu ermöglichen. 

Unter beruflicher Ausbildung werden Ausbildungsgänge erfasst, die zu 

einem beruflichen Abschluss führen. Herunter fallen zum einen 

staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, wenn die Ausbildung betrieblich 

oder außerbetrieblich durchgeführt und ein dafür vorgeschriebener  



 

 

 

Ausbildungsvertrag abgeschlossen wird. Zum anderen werden darun-

ter die außerhalb des dualen Ausbildungssystems an Berufsfach-

schulen und anderen Schulformen durchzuführenden voll qualifizieren-

den Berufsausbildungen verstanden, die mit einem beruflichen Abschluss 

enden, Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung zielen nach dem 

Dritten Buch Sozialgesetzbuch und dem Berufsbildungsgesetz darauf 

ab, lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen Aus-

bildungsreife zu vermitteln. Hierunter fallen auch das Berufsvorberei-

tungsjahr (BW) oder Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), sowie die betriebli-

che Einstiegsqualifizierung nach der Richtlinie zur Durchführung des Son-

derprogramms Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ-Programm). 

 

Mit Nummer 2 werden Ausnahmen in den Fällen zugelassen, in denen 

die Ausländer nur vorübergehend auf ergänzende Sozialleistungen 

angewiesen sind. 

 

Nach Nummer 3 kommen Ausnahmen für Alleinerziehende mit einem 

oder mehreren Kindern in Betracht, die vorübergehend auf Sozial-

leistungen angewiesen sind, weil ihnen die Ausübung einer Erwerbs-

tätigkeit nicht zumutbar ist, wenn diese die Erziehung des oder der 

Kinder gefährden würde. Die Erziehung eines Kindes, das das dritte 

Lebensjahr vollendet hat, ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II in der Regel 

nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in 

Tagespflege im Sinne der Vorschriften des Achten Buches oder auf sons-

tige Weise sichergestellt ist. 

 

Nummer 4 erfasst die Ausländer, die vor Erreichen der Altersgrenze von 

65 Jahren aufgrund von Erwerbsunfähigkeit eine eigenständige Lebens-

unterhaltssicherung aus eigener Erwerbstätigkeit nicht erbringen können. 

Voraussetzung ist jedoch, dass der Lebensunterhalt einschließlich einer 

erforderlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistungen 

der öffentlichen Hand dauerhaft gesichert ist. Leistungen, die auf 

Beitragszahlungen beruhen, bleiben außer Betracht. 

 

 



 

 

 

Die Anwendung der Ausnahme von Nummer 5 kommt nur unter den 

kumulativ genannten Voraussetzungen in Betracht. Maßgeblich ist das 

Lebensalter, das der Ausländer zum Zeitpunkt der am 1. Januar 2010 an-

stehenden Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis erreicht hat. Damit 

werden auch die Ausländer erfasst, die zum Zeitpunkt der Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 noch nicht das 65. Lebensjahr 

vollendet haben, dieses aber im Verlauf der Geltungsdauer der ersten 

Aufenthaltserlaubnis vollenden werden. Zum Zeitpunkt der Verlängerung 

muss der Ausländer Kinder oder Enkel in Deutschland haben, die über 

einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland verfügen. Es ist nicht 

erforderlich, dass diese im Besitz einer Niederlassungserlaubnis sind, es 

reicht aus, wenn die Aufenthaltserlaubnis des Kindes oder Enkels eine 

Aufenthaltsverfestigung ermöglicht. Dies ist insbesondere dann nicht 

gegeben, wenn die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis des Kindes 

oder des Enkels nach § 8 Abs. 2 ausgeschlossen wurde. 

Für den Personenkreis der Ausländer, die die genannte Altersgrenze 

erreicht haben, dürfen keine Sozialleistungen in Anspruch genommen 

werden. Dies gilt sowohl für Leistungen zum Lebensunterhalt als auch für 

Leistungen für die Versorgung im Krankheitsfalle und bei 

Pflegebedürftigkeit. Sofern der Lebensunterhalt nicht aus eigenen 

Mitteln (z.B. Altersrente) gesichert ist, kann von einer Sicherung des 

Lebensu n t e r h a l t e s  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  w e n n  s i c h e r g e -

s t e l l t  i s t ,  d a s s  unterhaltsverpflichtete Familienangehörige auch. in 

die Unterhaltsverpflichtung genommen werden können.  

Bei Ausländern, bei denen bereits zum Zeitpunkt der ersten 

Antragsteilung auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach 

Absatz 1 die Sicherung des Lebensunterhalts ohne Inanspruchnahme 

öffentlicher Mittel nicht gewährleistet ist, kommt der das Ermessen 

bindenden Formulierung in Absatz 1 „soll erteilt werden“ eine besondere 

Bedeutung zu. Ist bereits zu diesem Zeitpunkt der Lebensunterhalt nicht 

ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gesichert und liegen auch 

keine begründeten Anhaltspunkte dafür vor, dass zukünftig die 

Inanspruchnahme öffentlicher Mittel entfällt, ist damit ein 

hinreichender Grund gegeben, von dem im Regelfall 

ermessensbindenden „soll" abzuweichen, denn es ist mit den Zielen  



 

 

 

des § 104a nicht vereinbar, Ausländern eine Aufenthaltserlaubnis zu 

erteilen, wenn bereits bei Erteilung feststeht, dass eine Verlängerung 

nicht erfolgen kann. 

 

(7) Die Länder dürfen anordnen, dass aus Gründen der Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis nach den 

Absätzen 1 und 2 Staatsangehörigen bestimmter Staaten zu versagen ist. 

Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des 

Einvernehmens mit dem Bundesministerium des Innern. 

 

 Begründung: 

Nach Absatz 7 dürfen die Länder anordnen, dass Staatsangehörigen 

bestimmter Staaten aus Gründen der Sicherheit 'der Bundesrepublik 

Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis zu versagen ist. Zur Wahrung der 

Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit dem 

Bundesministerium des Innern. Damit können Ausländer aus bestimmten 

Staaten von der Regelung ausgeschlossen werden, wenn erhebliche 

Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik ihrem Aufenthalt 

entgegenstehen. 

 

 

 

 



 

 

 

      § 104b 

Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten Ausländern 

 

Einem minderjährigen ledigen Kind kann im Fall der Ausreise seiner 

Eltern oder des allein personensorgeberechtigten Elternteils, denen oder 

dem eine Aufenthaltserlaubnis nicht nach § 104a erteilt oder 

verlängert wird, abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 10 Abs. 3 

Satz 1 eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 

erteilt werden, wenn 

1. es am 1. Juli 2007 das 14. Lebensjahr vollendet hat, 

2. es sich seit mindestens sechs Jahren rechtmäßig oder 

geduldet in Deutschland aufhält, 

3. es die deutsche Sprache beherrscht, 

 4. es sich auf Grund seiner bisherigen Schulausbildung und 

Lebensführung in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 

Deutschland eingefügt hat und gewährleistet ist, dass es sich 

auch in Zukunft in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 

Deutschland einfügen wird und 

 5. seine Personensorge sichergestellt ist" 

   

  Begründung: 

Der neue § 104b sieht ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für 

integrierte Kinder im Alter zwischen 14 und 17 Jahren vor. 

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom 11. November 2005 

war ausdrücklich vereinbart worden, im Rahmen der Evaluierung zu 

prüfen, ob die humanitären Probleme mit Blick auf in Deutschland 

aufgewachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In diesem 

Zusammenhang wurde insbesondere die Frage aufgeworfen, inwieweit 

Kindern, die seit Jahren in Deutschland leben und sich gut integriert 

haben, das rechtsuntreue Verhalten ihrer Eltern zugerechnet werden 

kann. § 104b ermöglicht daher die Erteilung eines eigenständigen 

Aufenthaltsrechts an integrierte minderjährige Kinder, die sich am  



 

 

 

Stichtag seit sechs Jahren in Deutschland aufgehalten und das 14. 

Lebensjahr vollendet haben, wenn ihren Eltern eine Aufent-

haltserlaubnis nach § 104a nicht erteilt oder verlängert wurde, etwa weil 

sie die Ausländerbehörde vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante 

Umstände getäuscht oder Straftaten begangen haben, § 104a Abs. 1 Satz 

1 Nr. 4 und 6. 


